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?«t* ^ci*lttnï>niï0 unï> $*f*fti0u«0
tum jjiu'ituctltudîcn (SttijroUkv)*

(©ingefanbt.)

Unter biefem Xitel gibt bag ißatentbureau @teiger=
SDiegiter in güricfe in 9ir. 20, ©eite 401, biefeg 33tatteg
eine burcfe geicfenungen erläuterte §3efcfereibung Don

ißarquetfebern, für tüeldEje ,£err D. SJufewilter in §3rem=

garten ficfe ein fcfeweiger. Erfinbunggpatent 9tr. 21,185
erteilen liefe.

Sfîun fittb aber biefe bünnen ißarquetfebern aug Eifen
ober anberem ÜJtetatl burcfeaug nicfet eine Erfinbung
beg §rn. EufewiHer, fonbern würben nacfeweigbar fcfeon

feit mefer atg gwangig Saferen üon fcfeweigerififeen
ißarquetfabritanten in gälten angetoenbet, too infolge
befonberer, bauticfeer ober anberer SSerfeättniffe bie ge=

wöfenlicfeen §>otgfebern weniger geeignet waren. SErofe»

bem atfo bie SBerwenbung bon SDtetattfebern gur §3er=

binbung unb §3efeftigung bon ißarquetftüden fogar
biel älter ift, atg unfer ißatentgefefe, finb in neuerer
ßeit meferere Erfinbunggpatente für bie gleicfeert gebern
erteilt worben. ®a8 patent Sßr. 19,427 bom 22. gebr.
1900 betrifft genau biefelbe, längft betannte SDtetaflfeber,
für wetcfee §err Eufewilter fogar erft am 22. ®egember
1900 ba8 patent 9tr. 21,185' nafem. ©etbfiüerftänbticfe
finb beibe patente abfotut wertlos unb tonnen teinen
ißarquetfabritanten abfealten, parquets mit Sltetaltfebern
anzufertigen, wenn eg ifem beliebt.

§118 gwed unb £>auptüorgug biefer SMaltfebern
unb äfenticfeer 33efeftigung8arten begeicfenen bie ißatent»
infeaber bie SSerwenbbarîeit bon äufeerft bünnem fpotg
unb bie bafeertgen geringeren Erfteltuuggfoften ber

parquets. SEfeatfäcfeticfe werben in ®eutfcfetanb, neuefteng
aucfe in ber ©cfeweig, fotcfee fogenannte ißatentparquetg
bon nur 20, 18, 16, fogar 14 unb 12 mm (potgbide
fabriziert unb 10 big 20 % billiger offeriert, wobei
aber wofetwei8ti<fe berfcfewiegen, ja fogar geleugnet wirb,
bafe biefelben ben gewöfentidjen ißar quetg
begügticfe ^olgftärfe, mitfein aucfe begügticfe
Xragtraft unb ®auerfeaftigteit um 20 —50 7»
nacfeftefeen.

Um ben bünnen parquet? burcfe eine ftarfe Dber»

wange ben §lttfcfeeiu gröfeerer ©auerfeaftigteit, begw.

§lbnu|barteit gu geben, wirb gewöfentid) bie gebernut
fo weit nacfe unten bertegt, bafe für bie Unterwange
nur wenige SMimeter fpotgbidie berbteiben. ®iefe fcfewacfee

Unterwange wirb meifteng fcfeou beim Srangport be»

fdjäbigt ober gang abgeriffen unb feieburcfe eine genü»

genbe §3efeftigung am §3tinbboben üerunmöglicfet. ®a
biefen bünnen fßarquetftüden ofenefein bie nötige SErag»

fäfeigfeit fefelt, fo werben fie, wenn nicfet ein befonberg
ftarfer, abfotut ebener Stinbboben barunter liegt, bem
geringften ®rud bon oben nachgeben unb fracfeen,
fogar bie fdjwadje Unterwange abfprengen unb toder
werben. §tn 93eifpielen feiefür fefelt eg aucfe in ber ©cfeweig
nicfet. ©elbft wenn fotcfee bünne ißarquetg unter befonberg
günftigen §3erfeättniffen ficfe einige ßeit teiblicfe featten,
werben fie fpäter burcfe bie §lbnufeung gu fefer gefcfewäcfet
unb balb gang unbraucfebar. §tug obigen SJrünben blieb
big anfein bie Sßerwenbung oon bünnen Sßarquetg meiftetig
auf geringe ©petutationgbauten befcferänft, wo bem

billigen 5ßrei8 jebe Stüdficfet auf ©olibität unb ®auer=
feaftigïeit untergeorbnet würbe.

SBer aber wirttiefe feattbare, wiberftanbg»
fäfeige ißarquetböben feaben wilt, laffe fid) nidjt
burd) anfdjeinenb billigere §tngebote öou bünnerer,
wenn aucfe patentierter SBare täufefeen, ftmbern fefeaffe

bie altbewährten 25 üüültiuicter biete» Sßnrquctg mit
Jf)riljfcbcv an, welfec anerfanntermafeen inuuer uoefe bie
beftc» unb berljältnigmäfeiö aurfj bie billigftcn futb. Y.S.P.

^cvrdjtcbcucii.
töamucfen in giiritf). ®er ©tabtrat »erlangt nom

SSrofeen ©tabtrat einen Ureöit üon 482,000 gr. für
Erweiterung ber griebfeofantagen im ©ifelfetb mit 3n=
begriff ber Üorrettion ber §temtterftrafee unb eineg gufe»
wegeg big gum ©omtenweg; ferner einen Ärebit üon
375,000 gr. für bie §lntnge eineg griebfeofeg für ben
Sreig V auf bem Engenbüfet mit §lbbanftapelte, @ärtner=
wofenung uitb Seicfeenfeaug.

S»v Söautfefttißfcit in Sern. Eg fefeeint, bafe aug=

wärtige unternefemunggtuftige öauftrmen bie in 93ern

etwagtafemgelegte§3autfeätigteit wieber auffrifefeen wollen.
®ie §3augefel(fifeaft §onegger & So. in .güriefe feat bie

§3aupargeHen bei bem neuen §lmtgfeaug täufliefe erworben.
§tuf §tntrag ber ftäötifcfeen i^oligeibirettion ift am ißtafee
ber alten SEurnfealle ein grofeeg ©tüd öanb gepachtet
worben, bag bem Eemüfemartt bienen foil.

Äuretüfeliffement ©onneuberg auf ©celiëberg, 3t.>©.
®ie Eeneratüerfammtung beg Unternefemeng genefemigte
für üorgunefemenbe Um» unb Neubauten am ft'ur»
etabüffemeut einen Sîcebit üon 150,000 gr. 9Jtit ben
Sauarbeiten foil im tperbft begonnen werben.

Personen-
Waren-
Speisen-
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Feder zur Verbindung nnd Befestigung
von Vnrqnetstncken (System Gutzwiller).

(Eingesandt.)

Unter diesem Titel gibt das Patentbureau Steiger-
Dieziker in Zürich in Nr. 20, Seite 401, dieses Blattes
eine durch Zeichnungen erläuterte Beschreibung von
Parquetfedern, für welche Herr O. Gutzwiller in Brem-
garten sich ein schweizer. Erfindungspatent Nr. 21,185
erteilen ließ.

Nun sind aber diese dünnen Parquetfedern aus Eisen
oder anderem Metall durchaus nicht eine Erfindung
des Hrn. Gutzwiller, sondern wurden nachweisbar schon
seit mehr als zwanzig Jahren von schweizerischen

Parquetfabrikanten in Fällen angewendet, wo infolge
besonderer, baulicher oder anderer Verhältnisse die ge-
wöhnlichen Holzfedern weniger geeignet waren. Trotz-
dem also die Verwendung von Metallfedern zur Ver-
bindung und Befestigung von Parquetstücken sogar
viel älter ist, als unser Patentgesetz, sind in neuerer
Zeit mehrere Erfiudungspatente für die gleichen Federn
erteilt worden. Das Patent Nr. 19,427 vom 22. Febr.
1900 betrifft genau dieselbe, längst bekannte Metallfeder,
für welche Herr Gutzwiller sogar erst am 22. Dezember
1900 das Patent Nr. 21,185' nahm. Selbstverständlich
sind beide Patente absolut wertlos und können keinen

Parquetfabrikanten abhalten, Parquets mit Metallfedern
anzufertigen, wenn es ihm beliebt.

Als Zweck und Hauptvorzug dieser Metallfedern
und ähnlicher Befestigungsarten bezeichnen die Patent-
inhaber die Verwendbarkeit von äußerst dünnem Holz
und die daherigen geringeren Erstellungskosten der

Parquets. Thatsächlich werden in Deutschland, neuestens
auch in der Schweiz, solche sogenannte Patentparquets
von nur 20, 18, 16, sogar 14 und 12 mm Holzdicke
fabriziert und 10 bis 20 °/o billiger offeriert, wobei
aber wohlweislich verschwiegen, ja sogar geleugnet wird,
daß dieselben den gewöhnlichen Parquets
bezüglich Holzstärke, mithin auch bezüglich
Tragkraft und Dauerhaftigkeit um 20—50 °/»

nachstehen.
Um den dünnen Parquets durch eine starke Ober-

wange den Anschein größerer Dauerhaftigkeit, bezw.
Abnutzbarkeit zu geben, wird gewöhnlich die Federnut
so weit nach unten verlegt, daß für die Unterwange
nur wenige Millimeter Holzdicke verbleiben. Diese schwache

Unterwange wird meistens schon beim Transport be-

schädigt oder ganz abgerissen und hiedurch eine genü-

gende Befestigung am Blindboden verunmöglicht. Da
diesen dünnen Parquetstücken ohnehin die nötige Trag-
fähigkeit fehlt, so werden sie, wenn nicht ein besonders
starker, absolut ebener Blindboden darunter liegt, dem
geringsten Druck von oben nachgeben und krachen,
sogar die schwache Unterwange absprengen und locker
werden. An Beispielen hiefür fehlt es auch in der Schweiz
nicht. Selbst wenn solche dünne Parquets unter besonders
günstigen Verhältnissen sich einige Zeit leidlich halten,
werden sie später durch die Abnutzung zu sehr geschwächt
und bald ganz unbrauchbar. Aus obigen Gründen blieb
bis anhin die Verwendung von dünnen Parquets meistens
auf geringe Spekulationsbauten beschränkt, wo dem

billigen Preis jede Rücksicht auf Solidität und Dauer-
hastigkeit untergeordnet wurde.

Wer aber wirklich haltbare, Widerstands-
fähige Parquetböden haben will, lasse sich nicht
durch anscheinend billigere Angebote von dünnerer,
wenn auch patentierter Ware täuschen, sondern schaffe
die altbewährten 25 Millimeter dicke» Pargnets mit
Holzfeder an, welche anerkanntermaßen immer noch die
besten und verhältnismäßig auch die billigsten sind. V.L.U.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Der Stadtrat verlangt vom

Großen Stadtrat einen Kredit von 482,000 Fr. für
Erweiterung der Friedhosanlagen im Sihlfeld mit In-
begriff der Korrektion der Aemtlerstraße und eines Fuß-
weges bis zum Sonuenweg; serner einen Kredit von
375,000 Fr. für die Anlage eines Friedhofes für den
Kreis V auf dem Enzenbühl mit Abdankkapelle, Gärtner-
Wohnung und Leichenhaus.

Zur Bauthätigkeit in Bern. Es scheint, daß aus-
wärtige unternehmungslustige Baufirmen die in Bern
etwas lahmgelegte Bauthätigkeit wieder auffrischen wollen.
Die Baugesellschaft Honegger à Co. in Zürich hat die

Bauparzellen bei dem neuen Amtshaus käuflich erworben.
Auf Antrag der städtischen Polizeidirektion ist am Platze
der alten Turnhalle ein großes Stück Land gepachtet
worden, das dem Gemüsemarkt dienen soll.

Kuretablissement Sonnenberg auf Seelisberg, A.-G.
Die Generalversammlung des Unternehmens genehmigte
für vorzunehmende Um- und Neubauten am Kur-
etablissemeut einen Kredit von 150,000 Fr. Mit den
Bauarbeiten soll im Herbst begonnen werden.
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